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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Concepcion GmbH - Abteilung Netlook 

 

1. Gegenstand 

Diese Bedingungen finden Anwendung auf Web-Dienstleistungen. 

2. Geltungsbereich 

Diese AGB sind ein integrierender Bestandteil des zwischen dem Vertragspartner (nachstehend Klient) und 

Concepcion GmbH über den Bezug von Dienstleistungen eines in schriftlicher oder mündlicher Form 

abgeschlossenen Vertrages. Projektbezogene Vertragsbestimmungen gehen den AGB vor. 

3. Auftragserteilung und Ausführung der Leistung 

3.1 Grundlage der Geschäftsbeziehung ist der jeweilige Dienstleistungsvertrag bzw. der schriftliche Auftrag 

des Klienten an uns oder die schriftliche Annahme einer Offerte, in dem der Leistungsumfang, Zeitraum und 

Terminplanung der Ausführung sowie die Vergütung festgehalten werden. Der Dienstleistungsvertrag kann 

sich auf einmalig auszuführende Leistungen als auch auf wiederholte Leistungen beziehen. Der 

Dienstleistungsvertrag stellt keinesfalls einen Arbeitsvertrag dar. 

3.2 Bei besonderem Bedarf und auf Wunsch des Klienten, können wir externe Spezialisten hinzuziehen. Die 

Geschäftsbeziehung besteht in diesen Fällen weiterhin zwischen uns und dem Klienten, sofern nichts 

anderes vereinbart wurde. Wenn externe Spezialisten oder Berater hinzugezogen werden, gelten die 

speziellen Bestimmungen (§ 8.5, Haftung) des Dienstleistungsvertrages. 

4. Rechte und Pflichten des Klienten 

4.1 Der Klient verpflichtet sich, weder den Vertrag noch Rechte gegenüber der Concepcion GmbH, an 

Drittpersonen zu übertragen oder weiterzuverkaufen. Der Klient verpflichtet sich, die Dienstleistungen nur 

im Rahmen der geltenden Schweizer Gesetze zu nutzen. Es liegt in der Verantwortung des Klienten, die sich 

in seinem Besitze befindlichen Anlagen, Daten und Software vor unbefugtem Zugriff, Manipulation, 

Beschädigung und Verlust zu schützen. 

4.2 Der Klient hat Concepcion GmbH alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen 

vollständig, richtig und so rechtzeitig zu übergeben, dass Concepcion GmbH eine angemessene 

Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. 

4.3 Bei Verzug oder Verletzung der Mitwirkungspflicht durch den Klienten ist Concepcion GmbH berechtigt, 

Ersatz der dadurch entstandenen Mehraufwendungen zu verlangen. Leistungen welche nicht in der 

Bestellung enthalten sind oder nachträglich von uns gefordert werden, werden zusätzlich angeboten und 

verrechnet. 

5. Rechte und Pflichten von Concepcion GmbH 

5.1 Concepcion GmbH  erbringt die vereinbarten Dienstleistungen kompetent und professionell im Rahmen 

der ihr zur Verfügung stehenden unternehmerischen und technischen Mittel; vorbehalten bleiben Mängel 

und Störungen, die Concepcion GmbH  nicht zu vertreten hat, wie höhere Gewalt, unsachgemässer Eingriff 

und Manipulation des Klienten oder Dritter. 
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5.2 Concepcion GmbH ist verpflichtet, über alle ihr im Rahmen der Beratungstätigkeit bekannt gewordenen 

betrieblichen, geschäftlichen und privaten Angelegenheiten im Verhältnis zu Dritten Stillschweigen zu 

bewahren. Diese Verpflichtung gilt ebenso für die Erfüllungsgehilfen bzw. Hilfspersonen von Concepcion 

GmbH. Sie überdauert die Beendigung des Vertrags und kann nur durch den Auftraggeber selbst schriftlich 

aufgehoben werden. Darüber hinaus ist Concepcion GmbH verpflichtet, sämtliche ihr überlassenen 

Unterlagen sorgfältig zu verwahren und vor der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. Die Sorgfalts- und 

Verschwiegenheitspflicht gilt auch, wenn eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt. 

5.3 Die Concepcion GmbH führt die Dienstleistungen im Honorarauftrag streng nach den Anweisungen und 

Unterlagen des Auftraggebers aus. Die Concepcion GmbH verpflichtet sich, die Arbeiten sorgfältig, 

gewissenhaft auszuführen. Die Arbeiten erfolgen unter der periodischen Überwachung des Auftraggebers. 

6. Honorar 

6.1 Unsere Honorare verstehen sich rein netto ab Concepcion GmbH in Ebikon. Sämtliche Nebenkosten 

gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

6.2 Concepcion GmbH  ist berechtigt, die Stunden-Tarife anzupassen. Die neuen Tarife werden nach 

Vorankündigung und vor Erbringung der Dienstleistung wirksam. 

7. Zahlung und Fälligkeit 

7.1 Die Rechnungsstellung der ausgeführten Arbeiten erfolgt monatlich oder nach Abschluss eines 

Auftrages.  

7.2 Die Rechnungen sind vom Auftraggeber, ohne irgendwelche Abzüge wie Skonto, Spesen, Steuern und 

Gebühren etc. und soweit nichts anderes vereinbart, innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu 

begleichen.  

7.3 Die Folgen des Zahlungsverzugs richten sich nach den Bestimmungen des Schweizerischen 

Obligationenrechts. Zudem sind wir berechtigt, allfällige Kosten für Betreibung und Einbringung zurück zu 

fordern. Das Recht der Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt unberührt. 

8. Haftung 

8.1 Concepcion GmbH legt erarbeitete Vorlagen (AGB, Impressum, Konzepte, Massnahmenpläne, andere 

Texte, Bilder etc.) dem Klienten im Entwurf zur Freigabe vor. Dieser hat die sachlichen Angaben zu prüfen. 

Gibt der Klient die Vorlage frei, übernimmt er die alleinige Haftung für die Richtigkeit der Angaben. 

8.2 Die Haftung für die mangelhafte Erstellung eines Werks richtet sich grundsätzlich nach den 

entsprechenden Bestimmungen des Werkvertragsrechts (insbesondere Art. 368 OR). 

8.3 Concepcion GmbH  ist nicht haftbar für durch den Klienten oder Dritte zu verantwortende Datenverluste, 

Datenintegrität oder Verletzung des Datenschutzes. Für Umstände, die von Dritten zu verantworten sind, 

lehnt Concepcion GmbH  jede Haftung ab. Der Klient hat für die Sicherung seiner Daten selbst Sorge zu 

tragen und stellt Concepcion GmbH  von einer Aufbewahrungspflicht der erstellten Daten frei.  

8.4 Concepcion GmbH  lehnt jede Haftung ab, für Unterbrüche, Ausfälle oder Fehler die im Zusammenhang 

mit dem von Klienten installierten Servern bzw. den Klienten oder Concepcion GmbH  entwickelter Software 

auftreten. Concepcion GmbH  haftet nur für eigenes Verschulden. 

8.5 Eine Haftung von Concepcion GmbH, welche unter Vollmacht bzw. ausdrücklichen Wunsch des Klienten 

Aufträge gegenüber Drittleistungen/Fremdleistungen gegeben hat, ist ausgeschlossen. Der Klient stellt 

Concepcion GmbH  von allen Ersatzansprüchen diesbezüglich frei. 
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8.6 Concepcion GmbH übernimmt keine Haftung für die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche 

Zulässigkeit der Arbeiten, gleiches gilt für die Schutzfähigkeit. 

8.7 Concepcion GmbH  verwendet überlassene Vorlagen (Logos, Illustrationsmaterial, Texte) unter der 

Voraussetzung, dass der Klient zur Verwendung berechtigt ist. 

8.8 Der Klient stellt Concepcion GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der von ihm 

überlassenen Daten frei. Es besteht seitens Concepcion GmbH keine Überprüfungspflicht. 

8.9 Der Auftraggeber haftet für Folgeschäden, die durch Mängel im Rahmen der von Concepcion GmbH 

erbrachten Leistungen entstehen. 

8.10 Für einen Arbeitsabbruch oder Arbeitsunterbruch infolge Krankheit, Unfall oder anderer wichtiger 

Gründe, kann die Concepcion GmbH nicht haftbar gemacht werden. Jedoch wird die Concepcion GmbH 

nach Möglichkeit für einen Ersatz besorgt sein. 

8.11 Für mündliche Erklärungen und mündliche Auskünfte von Concepcion GmbH wird jegliche Haftung 

ausgeschlossen. 

8.12 Für Verzögerungen und deren negative Auswirkungen, welche sich aus mangelnder Unterstützung 

durch den Auftraggeber ergeben haben, wird von uns keine Haftung übernommen. 

9. Mängelrüge 

9.1 Reklamationen gleich welcher Art sind innert 14 Tagen nach Erhalt der Arbeiten und Leitungen, in jedem 

Falle aber vor einer Weiterverarbeitung, schriftlich an uns zu richten. Bei einer verspäteten Rüge wird das 

Werk als mangelfrei betrachtet. 

9.2 Reklamationen bei Leistungen Dritter, zu deren Beschaffung wir lediglich als Vermittler aufgetreten sind, 

liegen nicht in unserer Verantwortung. Wir setzen uns in diesem Falle als Vermittler und mit unserem 

ganzen Know-how für eine faire Regelung zwischen dem Klienten und Dritten ein, können jedoch für allfällig 

entstandene Schäden nicht belangt werden. 

9.3 Bei eventuellen Mängeln an den von Concepcion GmbH  erbrachten Lieferungen und Leistungen 

besteht seitens des Klienten das Recht auf Beseitigung des Mangels in einer angemessenen Frist. Ein 

Abzug in Geld von der vereinbarten Vergütung besteht nicht. 

9.4 Sollte die Nachbesserung unmöglich oder für den Klienten mit einem unverhältnismässig hohem 

Aufwand verbunden sein, oder nachweislich erfolglos bleiben, so hat der Klient das Recht auf 

Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, Kündigung. Der Klient 

hat das Recht die Nachbesserung zu verweigern, wenn die Abhilfe für ihn nur mit erheblichen 

Unannehmlichkeiten erfolgen könnte, oder wenn Sie ihm aus triftigen Gründen unzumutbar wären. In jedem 

Fall ist die Haftung auf die Höhe des betreffenden Auftrages begrenzt. Haftungen, die auf der Verletzung 

eines Urheberrechts oder auf Ansprüche Dritter basieren, übernehmen wir nicht. 

10. Mitteilungen 

Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post [E-Mail] verständigen, erkennen sie die 

unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen nach Massgabe der 

folgenden Bestimmungen an: 

Die E-Mail muss den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders, den Zeitpunkt der Absendung [Datum 

und Uhrzeit] sowie eine Wiedergabe des Namens des Absenders als Abschluss der Nachricht enthalten. 
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Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Eine im 

Rahmen der vorstehenden Bestimmungen zugegangene E-Mail gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als 

vom anderen Partner stammend. 

11. Gültigkeit 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in allen Punkten, welche nicht gegenseitig schriftlich in 

anderer Weise geregelt sind. Besondere Bedingungen des Auftraggebers, die mit diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen im Widerspruch stehen, gelten nur, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden 

erklärt haben. 

Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der AGB unwirksam werden oder sollte der Vertrag 

unvollständig sein, so wird der Vertrag im Übrigen davon nicht berührt  

12. Schlussbestimmungen 

Concepcion GmbH  behält sich jederzeitige Änderungen der AGB vor. Beide Parteien verpflichten sich, alle 

aus der Zusammenarbeit oder in Zusammenhang damit stehenden Streitigkeiten zuerst durch offene 

Aussprache zu lösen.  Das Rechtsverhältnis untersteht ausschliesslich dem Schweizerischen Recht. 

Gerichtsstand sind ausschliesslich die Gerichte des Kantons Luzern, mit Vorbehalt des Weiterzugs an das 

Bundesgericht. 

Concepcion GmbH  ist berechtigt, den Klienten auch an seinem Domizil zu belangen. Von den AGB 

abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

 

 

Ebikon, 01.01.2019 


